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Die Bauverordnung ihrerseits bestimmt die Instanzen,

die über die Durchführung der Behauungspläne

und die Einhaltung der Bauordnung einer
jeden Stadt zu wachen haben. Ferner gibt es in
seinen ausführlichen Detailbestimmungen dem
Städtebauer die einzelnen Bausteine für den
Bebauungsplan in die Hand und bestimmt den Inhalt
dieser Planung. Während der Rahmen weiter ge-
fasst ist als unsere Gesetze, sind die in der
Bauverordnung enthaltenen Möglichkeiten geeignet, für
den Einzelfall strenger und eindeutiger zu bestimmen,

was der Städtebauer verwirklicht sehen will.
Diese Bestimmungen werden auf die einfachste Art
und Weise graphisch auf den Bebauungsplänen
festgelegt und kurz durch die beigefügten Legenden
erklärt. Dadurch sind alle die komplizierten Zonen-
beschriebe in Gesetzesform überflüssig.

Die entwerfende Instanz ist in den meisten Fällen,

so in allen kleineren Städten, der Stadtarchitekt,
wozu oft auch die freie Architektenschaft in Form
von Wettbewerben oder direkten Aufträgen beigezogen

wird. Es ist theoretisch auch denkbar, dass

der Bauherr selbst einen Behauungsplan für ein
ihm gehörendes Grundstück einreicht. Die von den
Architektenverbänden angestrebte Schutzbestimmung,

wonach nur Architekten bestimmter
Ausbildung Behauungspläne zeichnen dürfen, ist vorerst

nicht durchgedrungen, hingegen arbeitet das

Verkehrsministerium daran, Kurse für Städteplaner
einzurichten, die dann ihrerseits Spezialisten
auszubilden hätten.

Aenderungen an Bebauungsplänen gehören
zur Tagesordnung, sie entsprechen dem Grundsatz,
sich ständig der Entwicklung anzupassen.

Typische spekulative Gartenstadt am
„laufenden Band", wie sie besonders zwischen
den beiden Weltkriegen kilometerweise
entstand.

(Aus «Town Planning» von Thomas Sharp)

England

Vorbildliche Gartenstadt-Siedlung aus der
Gegend von Manchester.

(Photo Trüdinger)
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